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Ueber den Nutzen der Bäder im Winter
Von den gemeinnützigen Einrichtungen der neuesten Zeit

haben nur wenige so schnell allgemeine Anerkennung und
Verbreitung gefuneea als die öffenilichn Bad an stalten
An und für sich dürfte hieraus schon die Nützlichkeit der
Bäder als erwiesen erachtet werden könne Nimmt man aber
als gewiß an was man mit gutem Gewissen kann daß der
größte Theil der Leser nicht nur die augenblickliche Er
frischung welche Bäver überhaupt gewähren sondern auch
die Stärkung der Haut und ihre Abhärtung gegen Erkäl
tung die Verbesserung der Verdauung die Lösung vo
Stockungen und die Belebung jeder Thätigkeit im Körper
als Folgen der Bäder im Sommer kennen gelernt hat so
läßt sich zunächst schon leicht fol ern wie schädlich eine
Unterbrechung jener Gewohnheit sür den ganzen Winter
werden müsse um wie viel volkommener hngegen je ie
wohlthätigen Wirkungen erreicht werden könnten wenn
das Baden für den Winter nicht eingestellt
würde Aber noch mehr als das es läßt sich mit gutem
Grunde behaupten und erweisen daß das Baden im
Winter noch nothwendiger als im Sommer sei
Aerztliche Autoritäten sagen dar üder wie folgt Im Sommer
ersetzt schon die Wärm der Lust und die Leichtigkeit der
Bekeidung die der Luft freieren Zutritt zum Körp r ge
stattet die Bäder zum Theil die Ausdünstung wird erleichtert
mancher schädliche Stoff dadurch entfernt unv die Haut
gewinnt da der Mensch leicht gekleidet viel im freien
verweilt durch dies Luftbad an Weichheit und Stärke
Im Winter hingegen bringen Zimm rlutt und warme Be
kleidung grade die entgegengesetzt Wirkung herror auch
der gemndeste Mensch empfindet während desselben zuteilen

eine eigene Eingenommenheit des Kopfes ein Drucken in
der Herzgrube und im Unterleibe er leidet an Verstopfung
und AppMwfigkeit kurz es stellen sich die Erscheinungen
eines trägen SäfteumlaufeS ein der die hauptsächlichste
Veranlassung zur Entstehung von Hypochondrie Hysterie
und Ukterl ibestockuvgen abgiebr Praktischer läßt sich der
Nutzen der W n erbäder unmöglich beweisen als wenn man
an den g dach en Symptomen leidend einige Bäder nimmt
unv sich dann p ötzlich von jenen Leiden befreit steht Gilt
dies aber schon von den völlig gesunden Menschen so
findet es eine noch weit größere Anwendung auf die k an
kelnden d h diejenigen die wie man zu sagen pflegt einen
nicht ganz festen Kö per haben und im Winter vorzugsweise
sich öfier lüdend fühlen z B die Hämvrrhvidar er die an
Gicht L iden en und die süc Rheumatismen und Katarrh
EmpfängltÄeii Alle diese Krankheitsfälle kommen im Win
tcr vorzugsweise häufig vor und bei allen sind Bäder
theils um sie zu verhüten theils um sie wenn sie einge
treten sv d zu entfernen den vorzüglichsten Heilmitteln bei
zugesellen

Wenn nun demnach der Nutzen der Bäder im Winter
in so gewisser und s groher ist daß wir ihn gar nicht

weiter auszuführen nöthig haben daß wir vielmehr anneh
men können die gegebenen Andeutungen sei n völlig genü
gend eine Ueberzeugung zu unterstützen die jedr Lcser
schon von vorn herein gehabt hat so i t wohl nöthir da
rüber nachzudenken warum trotz dieser Ueberzeugung der
Gebrauch der Bäder im Winter nicht so allgemein ist

Hier bei uns sind trefft ch eingerichtete Badeanstalten
vorhanden Der Pre s der Bäd r ist so gering daß ein
Jeder je nach seinen Bermögensumständen häufiger oder
seltener jedenfalls doch aber alle acht Tage in Bad Leh
men könnte Hierin also liegt der Grund der wirklich
großen Vernachlässigung der Bäder nicht er ist vielmehr
in eirier Furcht zu suchxn in einem wihren Aberglauben
in dem Aberglauben nämlich als könne man sich dabei leicht
erkälten und die Nichtigkeit dieser Furcht nachzuweisen soll
die Ausgabe dieser Zeilen sein die zugle ch eine Belehrung
über das hauptsächlichste Gesundheits Erhaltungsmittel geben
sollen

Schon die Geschichte könnte uns über die Grundlosig
keit der angedeuteten Furcht belehren Griechen und Römer
legten einen solchen Werth auf Bäver daß man sie bei
ihnen z den nothwendigsten Bedürfnissen und bei ihren
Großen zugleich zu den kostbarsten Luxusartikeln rechnete
Im Orient badet Jedermann jetzt noch täglich wer es nur
irgend kaun da ein Bad als Religionspflicht eine religiöse
Handlung in sich schließt und der Russe nimmt im Winter
wis im Sommer sein Dampfbad Aber wozu Beispiele
anführen wo Beweise so leicht beizubringen Wozu uns
dem Einwürfe aussetzen daß die Alten und Orientale ihr
Klima die Russen ihre abgehärtete Natur vor Schaden be
wahren Wir wollen lieber gradezu zeigen wie auf eist
zweckmäßig genommenes Bad nicht leicht eine Erkältung fol

gen könne wie diese überhaupt im Sommer leichter als im
Winter entsteht

Zuvörderst nämlich ist die Haut im Winter
weniger empfindlich und reizbar als im Som
mer Die fortwährend gleichmäßige Ausdünstung der
Schutz der Kleidung und der Zimmer vermindern die Em
pfindlichkeit und stumpfen die Reizbarkeit ab während im
Sommer durch den oft plötzlichen Wechsel der Temperatur
oder auch nur der Lusibewegung bei bald schnellerer bald
langsamerer Körperbewegung stets ein so verschiedener Grad
der Hautwärme und Ausdünstung vorhanden ist daß schon
dadurch allem eins Gtöxung der Hautthätigkeit in Aueficht

steht die durch den geringsten Luftzug dann auch wirklich
erfolgt

Der Mensch kann einen außerordentlich hohen Grad
äußerer Wärme ertragen ohne merkliche Veränderung der
natüilichen inneren Wärme auch ist es ein großer
Unterschied ob der Körper durch äußere Hitze
oder durch Bewegung und Arbeit erwärmt
wird In letzterem Falle der im Sommer viel häufiger
eintritt wird durch die auf die Anstrengung folgende Ermü
dung und vermehrte Ausdünstung dem Körper Wärm ent
zogen und die Widerstandskraft gegen schädliche Einwir
kungen vermindert daher es dann nur eines geringen Sin
kens der Temperatur bedarf um eine Erkältung herbeizu
führen Bei äußerer Erwärmung indeß wie im Winter
und wie namentlich im Bade saum elt sich die Warme i
der Haut an da die Umgebung von fast gleicher Tempera
tur ihr wenig entzieht und macht dieselbe für Erkältung
um so unzugänglicher gleich wie der Körper des Morgens
gl ch nachdem er das warme Bett verlassen am w nigsten
zu Erkältungen geneigt ist

Eme solche gleichmäßige äußere Erwärmung ohne An
strengung und Ermattung wird dem Körper nun nament
lich durch ein Bad zu Theil welches noch außerdem die
Haut kräftigt und stärkt deren Poren öffnet und die Thä
tigkeit dieses Organs und damit seine Widerstandskraft gegen
äußere Schädlichkeiten erhöht Rechn n wir zu diesen Wir
lungen des Bades das was wir eben über das Ver
hallen des Körpers zu den Einflüssen der Wärme im All
gemeinen gesagt haben so können wir schließlich wohl mit
gutem Rechte den durch die Erfahrung bestätigten Satz auf
stellen

Die durch das Bad erwärmte und gestärkte
Haut widersteht desto leichter und län ger dem
Einflüsse der atmosphärischen Kälte Winter
bäder vermindern also die Gefahr der Erkäl
tung anstatt sie zu vermehren vorausgesetzt
daß sie mit gehöriger Vorsicht gebraucht
werden

Worin nun diese Vorsicht bestehe und wie man sich
überhaupt beim Baden am zweckmäßigsten verhalte das
wollen wir jetzt noch in aller Kürze angeben

Ei e mäßige Bewegung vor dem Bade ist sehr zu
empfehlen weil dadurch eine gleichmäßige Lebensthätigkeit
in allen Theilen des Körpers hervorgebracht wird Noch
nöthiger indeß ist körperliche Bewegung nach dem Bade
durch diefclbe wird die eben angegebene Wirkung um
so sicherer erreicht und eben dadurch die Widerstandskraft
des Kö pers gegen äußere Angriffe erhöht und zugleich die
Gefahr d r Erkältung bedeutend vermindert Man gehe
deshalb gleich nach dm Bade vorausgesetzt daß das Wetter
nicht zu schlecht ist Kälte schadet nichts ins Freie wie ja
auch die Feuerarbeiter von Schwsiß t iefend sich von ihrer
Arbeit entfernen und wenn sie in B W guvg bleiben sich
ungestraft im Freien aufhalten können man hüte sich indeß
stille zu stehen vor Allem nehme ma sich vor Zugluft in
Acht Diejenigen die aus Bequemlichkeit oder irgend einem
anderen Grunde vom Bade nach Hause fahren müssen zuvor
im Badehause selbst sich Bewegung machen unv dann im
wohl verschlossenen Wagen mit mö l chst r Eile ihre Woh
nung aufsuchen da im Sitzen die Winterluft nicht so gut

ertrag n werden würde als im Gehe Das Bad selbst
nimmt man am Besten ein bis zwei Stunden vor dem
Essen der Magen ist dann noch nicht sehr angefüllt und
dem durch das Bad gewöhnlich hervorgerufenen Appetit
steht dann eine baldige Befriedigung in Aussicht

Die Wärme des Wannenbades wenn es stärkend auf
die Haut wirken soll muß 25 bis 27 Grad sein soll es
wärmer genommen werden so bestimmt die Zahl der Grade
ein Arzt am besten gegen das Ende des Bades ist es dien
lich dasselbe etwas kälter zu haben ein Znstand der frei
lich von selbst eintritt Ein Abbrausen im Bade mit kal
tem W sser ist zweifellos das Beste Dies ist namentlich
Denen anzurathen die eine Disposition zu Rheumatismen
haben so wie Allen die die Bärer hauptsachlich zur Stär
kung der Haut nehmen diese alle werden die wohlthätige
Wirkung des Bades auch noch dadurch unterstützen daß sie
am Ende desselben Gesicht Brust und Unterleib mit kal
tem Wasser waschen Diejenigen hingegen welche sich der
Bäver gegen Stockungen im Unterleibe Schwäche der Ver
dauung Steifheit der Glieder bedienen werden in den
Friktionen eine passende Unterstützung für ihre Kar finren
Am häufigsten wiro der Unterleib vazu Veranlassung geben
und man wird sie dann am besten so machen daß man mit
beiden Händen abwechselnd von den kurzen Rippen nach dem
Nabel zu und um diesen herum kreisförmig streichende
gelinre drückende Züge vollführt Eine eigenthümliche Be
lebung der UnterleibSorgane macht sich dann sogleich be
merkli und die wohlthätige Wirkung die auf den anhal
tenden Gebrauch dieser Friktionen folgt wird nach kürzerer
oder längerer Zeit bei keinem ausbleiben Aelteren und
schwächeren Leuten die sich nicht mehr viel körperliche Be
wegung zu machen im Stande sind ersetzen diese Friktionen
die fehlende Bewegung

Die Dauer eines Bades hat sich gewöhnlich zwischen
1V 2V Minuten zu halten Jeder wird bald an sich beo
bachten welcher Zeilraum ihm am zuträglichsten ist Wir
fügen die Bemerkung hinzu daß Alles was hier über die
Nützlichkeit der Winterbäder gesagt ist auch auf Kinder seine

volle Anwendung findet Das Unterlassen dieser so heil
samen GesundheuSmaßregel in der Furcht die Kinder durch
Baden im Wint r zu erkälten ist die Vera laffung so
manchen schlummernden Krankheittkeim zu erwecken so
manches leicht beginnende Uebel auszubilden und dadurch so
viele Kinder einem frühen Tode zuzuführen

Während vorstehend eigentlich nur der Wannen
bäder gedacht ist wenden wir uns nunmehr den in einem
Schwimmbassin gebotenen Bädern zu Diese Bäder find
wenn man zum Schwimme disponirt ist für solche Per
sonen in ihre Erfolgen denen in den Wannen durchaus
nicht nachzustellen Die freieren Bewegungen w einem
Schwimmbassin bedingen aber einen beträchtlich geringeren
Wärmegrad und zwar nicht über 21 Grad Diese Bäder
gewähren mit diejem Wärmegrade einen großen Genuß und
dieser wird noch bedeutend erhöht wenn neben dem
Schwimmbade auch noch Douchen und Brausen zur Be
nutzung stehen Haben nun letztere einen kräftigen Druck
so sind sie neben ihrer nicht hoch genug anzuschlagenden
Annehmlichkeit zugleich die besten Ableiter von Rheumatis
men und gichtischen Affektionen können unter Umständen
wenn der Druck intensiv genug ist sogar deren gänzliche
Heilung bewirken Besonders aber siud Schwimm und
Douchedäder Unterleibsleidenden zu allen Jahreszeiten und
ohne Unterbrechung recht sehr zu empfehlen

Auch für diese Bäder gellen die vor und nach dem
Bade im Vorstehenden gemachten Bedingungen denen nur
noch hinzuzufügen ist daß unmittelbar nach dem Bade eine
starke Abreibung mit einem groben Badelaken an allen
Körpertheilen besonders Hals Kopf Brust und Uattrleib
nichr ausgesetzt werden darf

Möge der hier ausgesprochese Rath beherzigt werden
die guten Folgen werden keinem entgehen der ihn sich zu

Nutzen macht I Mazdeb Ztg
Kirche und Schule

Aas Lehrerkreisen ist mehrseitig der Wunsch laut
geworden die Einsicht der SchulversäumnWsten nach ihrer
vollständigen Erledigung durch die Ortspolizeibehörden den
Lehrern zu gestalten Diesem Wunsche soll nunmehr statt
gegeben werden da wie regierungsseitig anerkannt wird
dies einer wirksamen Handhabung der Schulzucht nur för
derlich sein kann Den Schulvorständen Schul Deputatio
nen c ist deshalb aufgegchen die Schulvcrsäumnißlrsten
dem Lehrer der betreffenden Schulklasse jederzeit auf Wunsch
zur Einsicht vorzulegen

Handel und Verkehr
Die Benutzung der Postmandate dürfte in der

nächsten Zeit durch eine deefallfige Verfügung des Bundes
ralhs namentlich sofern sich dieselbe auf die Einziehung der
Wechsel erstreckt einer Regelung unterworfen werden Nach
drittel 38 ver Allgemeinen Deutschen Wechselordnung darf
nämlich der Inhaber des Wechsels eine ihm angebotene
Theilzahlung nicht zurückweisen und kann der Zahlende ach
Art 39 verlangen daß die Zahlung an dem Wechsel ab
geschrieben und ihm Quittung auf ein r Abschrift des Wech
sels enyeirt werde Wer hat aber diese Quittung zu lei
sten Doch nur der Eigenthümer des Wechsels und dies
ist nach Art 36 die Post nicht Bei einem gewöhnli
chen Inkasso stellt sich der Sachveilauf folgendermaßen
Der Eigenthümer präfentirt den Wechsel in der Regel nicht
selbst sondern sendet einen dazu beauftragten Goten Die
sem wird von dem Bezogenen erklärt Es erfolgt nur
esne Theilzahlung und zwar gegen Quittung und Abschrei
bung auf dem Wechsel In Folge dieser Erklärung be
wirkt der Wechsel Eigenthümer die betreffenden Reverse die
Theilzahlung erfolgt der Wechsel behält danach den Werth
der Restsumme und kann nur wegen dieser protestirt wer
den Anders verhält sich die Sache bei dem Postmandat
H er vertritt die Post den Boten des Wechseleigenthümi rs
Der Postbote Briefträger hat nun von seiner Behörde
den Auftrag das Geld einzuziehen resp den Wechsel ge gen
Zahlung des Betrages auszuhändigen wenn diese aber
nicht eisolgt den Wechsel zurückzuliesern Vou einer Theil
zahlung weiß der Postbote nichts er lehnt solche ab Die
Postvehöree selbst hat hierzu von ihrem Mandanten auch
keinen Auftrag kann sich auch wohl selbst wenn der Zah
lende sich damit zusr eden erklärt daß von Seiten dir Post
die Quittung unv ZahlungSabschreibung auf den Wechsel
erfolgte damit nicht befassen Der Art ö8 kann auf diese
Weile gar nicht zur Geltung kommen Der Wechsel wird
wegen des GesammtbelrageS protestirt Es entstehen höhere
Kosten nicht nur süc den Protest sondern auch an Provi
sion für die Giranten was gerade der Art 38 verhindern
soll Beim BuudeSrath ist wie wir hören diese Angelegen
heit zur Sprache gebracht worden und dürfte auch aus ir
gend e ne zweckentsprechende Weise demnächst ihre Erledi
gung finden

Bestellungen auf das Hallesche TageblaLk
werden noch fortwährend von allen kaiserlichen
Postanstalten in Halle von unseren Boten und
der unterzeichneten Expedition angenommen

Die Expedition deö Halleschen Tageblatts
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Bekanntmachung
Nachdem das Gesetz über das sKostenwesen in Anseinanderselzungssachen

vom 24 Juni 1875 K s S 395 am 1 Oktober d I in Kraft getreten machen wir
die Bechüligten darauf aufmerksam daß sich durch dieses Gesetz da Liquidationswesen in
Auseinandersetzungssachea vollständig geändert hat Indem wir bezüglich der einzelnen
Bestimmungen aus das Gesetz selbst verweisen soll hier nur das Wesentlichste hervorgehoben
werden

Die Partheien haben nach dem gedachte Gesetz anstatt der bisherigen Auseinander
setzungskostm nur Pauschsätze zu entrichten welche nach der Höhe des Objekts und nur
wenn dieses nicht zu ermütem so wie in den sonst m dem Gesetz bezeichneten besonderen
Fällen unter Berücksichtigung der wirklich erwachsenen Kosten bemessen werden

Die Pauschiätzs betragen
1 Bei Reallasten Ablösungen für je 1 Mark d s Jahreswerthes

Ä vom Werchsbetrage bis 15V Mark einschließlich v g Mark
K vom Mehrbetrage bis 15VV Mark einschließlich v,zz Mark
o von dem weiteren Mehrbetrage v,2 Mark

2 Bei Aushebung von Dienstbarkeiten
8, von dem Werthsvetrage bis 15V Mark einschließlich 1 5g Mark
d vom Mehrbeträge bis 150V Mark einschließlich 1,zz Mark
o von dem weiteren Mehrbeträge 1 Mark

sofern jedoch die Aufhebung durch Land Abfindung erfolgt
a von dem Werthsbetrage bis 15V Mark einschließlich 2 Mark
b von dem Mehrbetrage bis 15VV Mark einjchließlrch 1,75 Mark
0 von dem weiteren Mehrbetrage i,gg Mark

von je 1 Mark des festgestellten JahreöwertheS der zur Aushebung kommenden Berech
tigungen und Gegenleistungen

3 Bei Grnndstiicks Znsammenlegungen Spezial Separationen sowie bei Theilung
gemeinschaftlicher Grundstücke emschUeWch der damit vervundenen Ablösung von
Servituten

für jedes Hektar der der Umlegung oder Theilung unterworfenen Fläche
12 Mark

Diese Pauschsatze bilden die Regel liegen aber Umstände vor welche eine Aenderung
geboten erscheinen lassen z B wenn es sich um Grundstücke von außergewöhnlich hohem
oder außergewöhnlich nüdrt em Werth oder Ertrag handelt der wenn eine Auseinander
setzung ungewöhnlich wenig oder aus in der Sache liegenden Gründen wie namentlich bei
größerer Zersplitterung des Besitzstandes oder größerer Schwierigkeit der Terrainverhältnisse
ungewöhnlich viel Arbeit erfordert Hut so kann die Auseinandersetzungsbehörde die oben
gedachten Pauschsätze bei Reallasten und Servitnt Ablösungen auf den andethalbfachen
Betrag erhöhen oder bt auf den vierten Tveil ermaß gen dagegen bet Separationen und
Theilungen gemeinschaftlicher Grundstücke pro Hektar bis auf 27 Mark erhell oder
bis auf 3 Mark ermäßigen

Neben diesen Pauschsätzen haben die Parteien bei allen Streitigkeiten noch besondere
Prozeßkosten Pauschsätze nebst den auf den Prozeß fallende Reisekosten und Reisezulagen der
Kommissarien uns den den Prozeß betreffenden Gebühren und Auslagen der Feldmesser
Sachveiständigen c ach den nähere Bestimmungen des H 4 des Gesetzes zu entrichten
Diese besonderen Prozeßkostenpauschsätze kommen überall in Ansatz sobald den Parteien die
Eröffnung gemacht worden ist daß w gen des von ihnen angeregten Streitpunkts solche
besondere Pauschqaanta von ihnen erhoben werden würden Alle sonst tm Äuseinandec
setzungsverfahren regelmäßig vorkommenden Arbeiten werden durch die vorgedachten Pausch
sätze abgegolten Kommissarien Piolokollführer Feldmesser und sonstige Sachverständige
werden vom Staate remunerirt welcher auch alle Auslagen a Kopialien Botengebühren c
bezahlt Es ist für die Parteien bezüglich der Ausetnanversetzuugs Kosten abgesehen von
den obeuerwähaten Fällen n welchen die wirklich entstandenen Kosten maßgebend find
daher gleichgültig ob viet oder wenig Termine abgehalten werden ob der Kommissarws
der Felvmess r vi l oder wenig Arbeit auf die Sache zu verwenden haben ob deien
Zureisen aus größerer oder geringerer Entfernung gemacht werden Auch die Berpfl chiung
der Interessenten den Komimssarie i Protokollführern Feldmessern Schiedsrichtern und
anderen Sachverständigen freie Wohnung nebst Heizung und Erleuchtung zu gewähren ist
vom 1 Oktober cr ab wegg fallm

Die Pauschsätze werden zwar erst nach Beendigung der Sache definitiv festgesetzt
aber es wird deren Betrag schon bei Einleitung der Sache arbitnrt und es weiden von
diesem Zeitpunkt ab bestimmte Terminal Borschuß Zahlungen auf die Pauschquanren regel
mäßig erhoben damit den Parteien die Zahlung erleichtert und sie nicht durch unerwartete
Einsordsrung von Kosten überrascht werden

Auch auf die bereits anhängigen Auseinandersetzungen findet das neue Kostengesetz
Anwendung uud zwar in der Weise daß die bis zum letzten Leptember 1875 erwachsenen
Regulirungskosten nach den bisherigen Bestimmungen eingezogen werden für die vom 1 Ok
tober 1875 ab geleisteten Reguliruugs Ardeuen ab r ebenfalls nur em Pauschquamum ent
richtet wird welches einen aliquoten Thal des ganz Pauschquantums bildet rer nach Ver
hältniß der unter die Herrschaft des neuen Gesetzes fallenden Arbeiten zu bemessen ist
Wenn also beispielsweise nach dem neuen Gesetz für die ganze Auseinanveisetzung ein Regu
lirungkkosten Pauschquantum von 1VVV Mark zu zahlen gewesen wäie die Auseinander
setzung am 1 Oktober 1875 aber bereits zur Hälfte durchgeführt war so wird für alle
noch zu leistenden Arbeiten ohne Rücksicht auf die dafür wirklich entstehenden Regulirungs
kosten nur noch ein Pauschquautum von 5VV Mark von den Parteien eingezogen welches
eben so wie oben schon augegeben ia mäßige regelmäßigen Termttiaizahlung n zu entrich
te ist Dem Ermessen der Aueeiuandcrsetzungsbehö de ist jedcch anheimgestellt wenn sie
eins solche Quotist ung nach Lage der Sache nicht für angemessen erachtet wie dies nament
lich bei den dem Abschlüsse sehr ahe stehenden Sachen der Fall sein wird für dem am
1 Oktober 1875 noch nicht erledigten Theil der Auseinandersetzung des Pauschquantum
unter Berücksichtigung der seit dem 1 Oktober enlstandenen wirklichen Kosten zu bestimmen

Die Vortheile welche das neue Gesetz den Interessenten bietet bestehen im Wesent
lichen darin daß durch dasselbe dem Uebelstande daß die Auseinandersetzungskosten mit dem
Objekt in keinem angemessenen Verhältniß stchen und daß diese Kosten durch eine weniger
geschickte Behandlung oder Verzögerung der Sache durch Wechsel der Kommissarien und
Feldmesser zc ohne Schuld der Interessenten nicht selten erheblich vermehrt werden können
b gegmt wird Durch die sixirte von den Pauschsätzm der Parteien völlig unabhängige
GteUunz der aussüh e iden Bemmen kam das zu einem gedeihlichen Wirken unumgänglich
erforderliche Vertrauen zu dens lben nur gefördert werden

Melseburg den 28 Oktober 1875 Königliche General Kommission

Bekanntmachung
Die jährlich zehn Thaler betragenden Zinsen der Bernheim schen Stiftung für

treues weibliches Gesinde sind für denjenigen hiesigen weiblichen Dienstboten welcher am
längsten bei einer Herrschaft gedient hat bestimmt Haushälterinnen Wirthschafterinnen und
Kammermädchen sind ausgeschlossen

Diejenigen weiblichen Dienstboten welche sich für das laufende Jahr um die gedach
ten Zinsen bewerben wollen werden aufgefordert sich bis zum 3V November cr entweder
schriftlich an den Magistrat oder persönlich auf dem Rathhause zwischen 1V und 12 Uhr
bei dem Stadtrath Jordan zu melden und die Bescheinigungen ihrer Dienstherrschaften
mitzubringen

Halle den 1 November 1875 Der Magistrat
Kür die Redaction verantwortlich O Bertram

Bekanntmachung
Auf Grund des Artikels 8 des Münzgesetzes vom 9 Juli 1873 Reichsgesetzbl

S 233 hat der Bundesrath die nachfolgenden Bestimmungen getroffen
H 1 Die auf Grund der Zwölftheilung des /z Thalerstückes ausgeprägten Drei

pfennigstücke deutschen Gepräges gelten vom 1 November 1875 ab nicht serner als gesetz
liches Zahlungsmittel

Es ist daher vom 1 November 1875 ab außer den mit der Einlösung beauftragten
Kassen Niemand verpflichtet diese Münzen in Zahlung zu nehmen

2 Die im Umlauf befindlichen in dem tz 1 beze chneten Münzen werden in den
Monaten November und December 1875 und Januar 1876 von den durch die Landes
Centralbehörden zu bezeichnenden Kassen derjenigen Bnndesstaalen welche diese Münze ge
prägt haben oder in deren Gebiet die elbe gesetzliches Zahlungsm ttel ist nach dem in Ar
tikel 15 Nr 4 des Münzgesetzes vom 9 Juli 1873 Reichsgesetzbl S 233 festgesetzten
WerthverhäUnisse von 2 Pfennig Reich münze für das Stück für Rechnung des Deutschen
Reiches sowohl in Zahlung genommen als auch gegen Reichs bez Landesmünzen jedoch
nur in Beträgen von 5 Pfennig Reichemünze oder in einem Vielfachen dieses Betrages
umgewechselt

Nach dem 31 Januar 1876 werden derartige Münzen auch von diesen Kassen we
der in Zahlung noch zur Umwechselung angenommen

Z 3 Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umlausch H 2 findet auf durch
löcherte und anders als durch den gewöhnlichen Umlauf in Gewicht verr ngerte ingleichen
auf verfä schte Münzstücke keine Anwendung

Berlin den 17 Oktober 1875 Der Reichskanzler
I V gez Delbrück

Zur Ausführung der vorstehenden in dem Reichsgesetzbl für 1875 Seite 311 312
publicirten Bekanntmachung wird hierdurch zur össentl chen Kenntniß gebrach daß unter
den voraufgeführten Bedingungen die auf Grund der Zwölftheilung des /zg Thalerstückes
ausgeprägten Dreipfennigstücke deutschen Gepräges in den Monaten November und December
1875 und Januar 1876 innerhalb des Preußi chen Staates bei den unten namhaft gemach
ten Kassen nach dem festgesetzten Werthsverhältnisse sowohl in Zahlung genommen als auch
gegen Reichs beziehungsweise Landesmünzen jedoch nur in Beträgen von 5 Pfennig Reichs
münze oder in einem Vielfachen dieses Betrages umgewechselt werden

in Berlin
bei der General Staatsiasse
der S aatsschulden Tilgungskasse
der Kasse der Königlichen Direktion für die Verwaltung der directen Steuern
dem Haupt Steueramt für inländische Gegenstäme

ausländische und der unter dem Vorsteher
der Ministerial Militair und Bau Commission stehenden Kasse

b in den Provinzen
bei den Regiernngs Hauptkassen
den Bezirks Hanptkassen in der Provinz Hannover
der Lanveskasse in Sigmaringen
den Kieiskasten
den Kassen der Königlichen Stener Empfänger in den Provinzen Schleswig Holstein

Hannover Westfalen Hessen Nassau und Rheinland
den Bezirks assen in den Hohenzollerschen Landen
den Fcrstkassen
den Haupt Zoll und Haupt Steuerämtern sowie
den Neben Zoll und Steuerämtern

Berlin den 25 Oktober 1875 Der Finanz Minister
Camphausen

Freundlich mödl Zimmer nahe der Bahn
uno Post gelegen sofort zu beziehen

Töpferplan 1

Rarlsstrasje Nr 7
ist die 2te Etage zu vermiethm nrd Neujahr
zu beziehen Näheres Schulgasse 2d

Möbl Stube u K von 1 2 H,rren zu
beziehen Schmeerstraße 8/9 II

F möbl Zimmer sosorc zu vcrmieihen
gr Sleinstraße 73 II

2 Wohnungen s 12V H eine Souterrain
Wohnung zu 5V AM find zum 1 Januar
oder zum 1 April 76 zu vermuthen Näh

Harz 22

Wohnung für 2 Herren Zenkergasse 3
Cine möbl unv 2 nnmöbl Wohnungen

zu vermelhen Fleischergasse 13
AiM Schlafstelle m K Graseweg 4

Plötzl ch eingetrelener Umstände halber ist
die Wohnung KöwgSstraße 33 II 6 heizb
Piecen nebst Zubehör zum 1 Januar oder
zum I April 1876 zu vermiethen

E fr Blet Wohnung v 3 St 4 K
K 2 Ent u s Z auch zu P ns n Cham
breg pass für N nj o Ostern zu verm

Näheres Königsstraße 22/23 II

Anst SchlafneUe Landwehrstrape 15 H

He zb Schlasst lle Umerplan 5
I Mann als Mitbewohner gesucht sowie

anst Schlafstelle off Königeplatz 6 III l
Anst Schlafstelle RcudbauSgasse 14 I
Anst Schlafstelle Spitze 25 I
Anst Schlafstelle m K alter Markt 33

1 Slube 1 K itüche Keller und Feue
rungsgelaß an eine einzelne Dame unter
Umst auch ein P einz Leute für 6V
zu vermiethen Gartevprom c Geistihor 2V

Anst Schlafstelle, hetzbar Bauhof 4
Anst Schlafstelle m K kl Ulrichst 7 Hof
Anst Schlafstelle m K Ni weyerst 11 pt

Eine Wohnung zu 12V A ist sofort oder
zum 1 Januar zu vermiethen

gr Berlin 1v

Anst Schlafstelle heizbar rvrnhkraus off

2 Schmeerstraße 3
Anst Schlafstelle G iststraße 3 Hof

1 Stube 2 K Küche v Z zu vermiethen
Böllberger Weg 2

Schuhmacher finden Wohnung Weidenpl I
Änst Schlafstelle m t Kost

kl Schlamm 3 ii Fleckinger1 St 2 K K zu vermiethen
an der Moritzkirche 5

Zum 1 April 1876 wird eiue Woh
nung bis zu 750 Mark möglichst in d
Mitte der Stadt gesucht

Offerten unter Sch 1 in der Exped d
Bl erbeten

lSine Wohnung zu 36 sofort zu bet

hen Feldstraße 8Zu vermiethen
zum 1 Januar eine Parterre Wohnung von
Stube Kammer Küche Keller und Torfgel

Giebichenstein Brunnenstraße 5V Eine Wohnung von Z St 2 3 K
womöglich 1 Et wird v einem jnnge
Beamten zum 1 April mf dem Neus
markt oder Mitte der Stadt gesucht

Offerten mit Preisangabe uiederzul
bei G Merk Witz Kleiuschmiedeu

Ein Hohes Parterre mit GaS u Wasser
leitnng und allen Bequemlichkeiten sodann
eine Wohnung von 2 Stuben K u K find
sofort oder später zu vermiethen
vor dem Ge stthor 5K bei S Löwendahl
Wohnungen zu Nenjayr und Ostern zu be

ziehen Ladenstraße 12s Neubau
Eiue Wohuuug

hohes Parterre oder Beletage best in
3 4 Stuben 4 Kammern Koche u Zube
hör wird zum 1 April 76 im KönigSviertel
zu miethen gesucht

Offerten sind b im Registralor Pfauums
schmid an der Halle 19 abzugeben

Kl Wohnung soiort gr Wallstrage 1
Kl Werkstatt sof od sp Langegasse 5
Möbl Stube gr Klausstraße 7 III
2 möbl Wohn m C verm Mühlgr 5d

Druck der Buchdruckerei des Waisenhaus
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